
 

    
Abb, 19. Marktyplah zu Stargard]

IM.

ie fhlichte Vedürfniglofigfeit folcher alten Stadt hat aber meijt nur furzen Beltand gehabt,

N fie konnte fi) auf längere Zeit höchiteng dort halten, wo dauernd der Marftverfehr von

untergeordneter Art blieb und daher das Aderbürgertum und die Verwaltung der ftädtijchen

Feldmarf auch weiter die maßgebende Rolle fpielte, Alle Städte, die überhaupt zu größerer

EV Bedeutung gediehen, find über diefen Standpunft jehr bald hinausgewachfen, die ältejten

Gemeinwefen, befonders die Bifchofsftädte am Rhein fehon fo früh, daß fie zum Teil jchen nad den

eriten urfundlichen Nachrichten in fortgefchrittener Geftalt erfcheinen. Die Vorgänge find überall grund»

fäglich gleich darin, daß die Marftgerechtigfeit mit ihren Folgen, dem freien Kandel und der Auflöfung

des Hörigfeitsverhältniffes, das Übergewicht gewann über die urfprünglich wichtigjte Gemeindeangelegen-

heit, die Bewirtfchaftung und Verwaltung der ftädtifchen Ländereien. Die Veränderungen, die dadurd)

hervorgebracht wurden, fprengten fehr bald die fo einfach gefügten Verhältniffe. Groß war die Anz

ziehungsfraft, die eine Stadt ausübte, wenn es ihr gelang, durd Handelsprivilegien, Niederlagsrechte

und dergleichen, fowie durch gewerblichen oder durch Faufmännifchen Unternehmungsgeift wagemutiger

Bürger, oder auch durd; günftige Verfchiebungen in den Verfehrsverhältniffen, Zerftörung oder Demütigung

einer Nebenbuhlerin, ihren Marftverfehr zu einer über die nächite Umgebung hinaugreichenden Bedeutung

zu fteigern. Zunächft mußte e& wohl den Befiern größerer Höfe in der Stadt vorteilhaft fein, ihre

hörigen Hofhandwerfer felbft auf Koften des landwirtfchaftlichen Betriebes zu vermehren und mit ihren

Kandwerfserzeugniffen die regelmäßigen Märkte zu befchiden. Das führte bald dazu, daß Grundbejiger

der Umgebung die gleichen Abfagmöglichfeiten zu genießen ftrebten. Da der Verkauf von Handwerks:


